
 
 

A N T R A G  
 

auf Erlass bzw. Ermäßigung des Kostenbeitrages für die Kindertagespflege  
gemäß § 90 Abs. 4 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) 

  
 

 
 

 
  Erstantrag 

 
  Wiederholungsantrag 

 

 
1. Angaben zu den anspruchsberechtigten Kindern und den antragstellenden Personen 
 
1.1. Personalien des Kindes / der Kinder, für die der Kostenbeitrag erlassen bzw. ermäßigt werden soll:  

 
Name, Vorname des 1. Kindes 

      
Geburtsdatum 

      

Geburtsort 

      
Staatsangehörigkeit 

      
Aufenthaltsstatus  

       

Straße, Hausnummer 

      
PLZ, Ort 

      

 
Name, Vorname des 2. Kindes 

      
Geburtsdatum 

      

Geburtsort 

      
Staatsangehörigkeit 

      
Aufenthaltsstatus  

       

Straße, Hausnummer 

      
PLZ, Ort 

      

 
1.2. Personalien der/des Sorgeberechtigten des oben angegebenen Kindes/der oben angegebenen Kinder: 

 

Angaben zur Mutter des Kindes/der Kinder  Angaben zum Vater des Kindes/der Kinder 

Name, ggf. Geburtsname, Vorname 

      
Name, ggf. Geburtsname, Vorname 

      

Geburtsdatum 

      
Staatsangehörigkeit 

      
Geburtsdatum 

      

Staatsangehörigkeit 

      
Geburtsort 

      

Land 

      

Geburtsort 

      

Land 

      

Straße, Hausnummer 

      
Straße, Hausnummer 

      
PLZ/ Ort 

            
PLZ/ Ort 

            
Telefonnummer:                                  E-Mail:  Telefonnummer:                                   E-Mail:  

 
1.3. Zusätzlich bei nicht deutscher Staatsangehörigkeit des Antragstellers / der Antragstellerin: 
 

 Mutter / Vater: Zeitlich befristet Partner/in / Lebensgefährte: Zeitlich befristet 

Aufenthalts-
genehmigung  nein  ja, bis: _______________  nein  ja, bis: _______________ 

 
Kreisausschuss Hersfeld-Rotenburg 
Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe 
- Kindertagespflege - 
Friedloser Straße 12 
 
36251 Bad Hersfeld 

 Eingangsstempel 
  

   Die Leistungen werden beantragt ab dem   
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1.4. Weitere im Haushalt lebende Personen (z. B. Geschwister, Lebenspartner, Großeltern, usw.): 
 

Name, ggf. Geburtsname, Vorname 

      

Geburtsdatum 

      

Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Antragsteller/in 

      

Einkommen in 
EURO 

      

Name, ggf. Geburtsname, Vorname 

      

Geburtsdatum 

      

Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Antragsteller/in 

      

Einkommen in 
EURO 

      

Name, ggf. Geburtsname, Vorname 

      

Geburtsdatum 

      

Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Antragsteller/in 

      

Einkommen in 
EURO 

      

 

1.5. Weitere außerhalb des Haushalts lebende Personen  

 

Name, ggf. Geburtsname, Vorname 

      

Geburtsdatum 

      

Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Antragsteller/in 

      

Einkommen in 
EURO 

      

Name, ggf. Geburtsname, Vorname 

      

Geburtsdatum 

      

Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Antragsteller/in 

      

Einkommen in 
EURO 

      

 

 

1.6. Es werden bereits für folgendes weiteres Kind/ für folgende weitere Kinder der sorgeberechtigten Eltern / 
des sorgeberechtigten Elternteils Kostenbeiträge für die Kindertagespflege gemäß § 90 Abs. 3 und 4 
SGB VIII erlassen/ermäßigt: 

 

Name, Vorname  

      
Geburtsdatum 

      

Geburtsort 

      
Staatsangehörigkeit 

      
Aufenthaltsstatus  

       

Straße, Hausnummer 

      
PLZ, Ort 

      

 
Name, Vorname  

      
Geburtsdatum 

      

Geburtsort 

      
Staatsangehörigkeit 

      
Aufenthaltsstatus  

       

Straße, Hausnummer 

      
PLZ, Ort 

      
 

 
 
 

2. Angaben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der antragstellenden Personen 
 
2.1. Ausgaben  

 

Bitte fügen Sie sämtliche Nachweise und Belege der angegebenen Ausgaben bei. 

 
Kosten der Unterkunft der/des Sorgeberechtigten (Mietvertrag und ausgefüllte Mietbescheinigung ist erforder-
lich!) 
 

 Kaltmiete 
monatlich in EURO 

      

 Heizkosten 
monatlich in EURO 

      

 Kaltwasser  
monatlich in EURO 

      

 Kanalgebühren 
monatlich in EURO 
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 Müllgebühren 
monatlich in EURO 

       

 Schornsteinfegergebühren 
monatlich in EURO 

       

 Grundsteuer 
monatlich in EURO 

       

 Schuldzinsen 
monatlich in EURO 

       

 sonstige Kosten der Unterkunft 
 
Art :       

monatlich in EURO 

       

 sonstige Kosten der Unterkunft 
 
Art :       

monatlich in EURO 

       

 
Weitere Ausgaben: 
 

 private Haftpflichtversicherung 
monatlich in EURO 

      

 Fahrten zur Arbeitsstätte 
Kilometer (einfache Entfernung) 

      

 Kfz-Versicherungskosten (Haftpflicht u. Teilkasko) 
monatlich in EURO 

      

 Beiträge zu Berufsverbänden 
monatlich in EURO 

      

 private Krankenversicherung 
monatlich in EURO 

       

 private Rentenversicherung/Altersvorsorge 
monatlich in EURO 

       

 sonstige Ausgaben/besondere Belastung 
 
Art :       

monatlich in EURO 

       

 sonstige Ausgaben/besondere Belastung 
 
Art :       

monatlich in EURO 

       

 
 
2.2. Einnahmen 
 

Bitte fügen Sie sämtliche Nachweise und Belege der angegebenen Einnahmen bei. 

 
Einkommen der / des Sorgeberechtigten / der Haushaltsangehörigen: 
 

Art des Nettoeinkommens 
Mutter 

monatlich in EURO 
Vater 

monatlich in EURO 
Kind 1   

monatlich in EURO 
Kind 2 

monatlich in EURO 

Selbständige Arbeit  

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Einkom-
menssteuerbescheide der letzten 3 Jahre 

    

Unselbständige Arbeit 

Netto-Gehaltsabrechnungen der letzten 12 
Monate 

    

Arbeitslosengeld I     

Grundsicherung nach SGB II/XII     

Kindergeld     

Kinderzuschlag     

Unterhaltszahlungen     

Leistungen nach dem UVG     

Elterngeld     

Krankengeld     
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Rentenbezüge     

Übergangs-/Eingliederungsgeld     

BAföG, BAB, etc.     

Miet- und Pachteinnahmen     

Sonst./Vermögen-Sparguthaben     

Wohngeld     

Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz 

    

Sonstiges (z. B. Zinseinkünfte, Kinderbe-
treuungskosten von anderer Seite) 

    

 
Erklärung des Antragstellers / der Antragstellerin: 
Ich versichere / wir versichern, dass die vorstehenden Angaben wahr und vollständig sind. Ich weiß / wir wissen, dass 
ich / wir wegen vorsätzlicher falscher oder unvollständiger Angaben strafrechtlich verfolgt werden kann / können (§ 263 
Strafgesetzbuch) und zu Unrecht erhaltene Hilfe zurückgezahlt werden muss.  
 
Mir ist bekannt, dass ich jede Änderung der Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie Wohnsitzwech-
sel unverzüglich und unaufgefordert und eigenständig der Kindertagespflege mitzuteilen habe. Dies gilt auch, wenn das 
Kind / die Kinder die Tagespflegestelle nicht mehr besucht / besuchen oder wenn sich der Betreuungsumfang ändert. 
Eine Verletzung dieser Pflicht kann als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe geahndet werden. 
 
Ich weiß / wir wissen, dass bei fehlender Mithilfe / Mitwirkung (§§ 60 ff Sozialgesetzbuch I) der Antrag auf Erlass abge-
lehnt bzw. eingestellt werden kann.  
 
Folgende Regelungen habe ich zur Kenntnis genommen:  
 
 Die rückwirkende Übernahme von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege ist grundsätzlich nicht möglich. Es 

werden die Kosten frühestens ab dem Monat der Antragstellung (des Eingangs eines schriftlichen Antrages) über-
nommen. Der Kostenbeitrag wird am Ende des Monats auf das Konto der Tagespflegeperson überwiesen. Even-
tuell überzahlte Beträge werden zurückgefordert.   
 

 Die Mitwirkung des Antragstellers an der Bearbeitung des Antrages ist zwingend erforderlich. Werden notwendige 
Unterlagen und Nachweise nicht rechtzeitig vorgelegt, kann die Gewährung der Leistung - auch rückwirkend - ver-
sagt werden. Sollte das Kind / sollten die Kinder aus der Tagespflegestelle ausscheiden, ist dies der Kindertages-
pflege unverzüglich mitzuteilen, ebenso wie die Veränderung der wirtschaftlichen sowie persönlichen Verhältnisse.  

 
 

Ort, Datum  Unterschrift 
 
 

 

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten: 
Die in diesem Antrag erhobenen Daten unterliegen gemäß § 35 SGB I dem Sozialgeheimnis. Ihre personenbezogenen 
Daten und sonstige Angaben werden aufgrund Ihrer Mitwirkungspflichten gem. §§ 60-65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB I) erhoben und aufgrund der §§ 67a ff. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) zur Durchführung der gesetzli-
chen Aufgaben nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verarbeitet. 
 
Ich stimme/Wir stimmen zu, dass vom Jugendamt zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe, Erlass/Ermäßigung der Kos-
tenbeiträge nach § 90 SGB VIII, benötigte personenbezogene Daten auch von Dritten, insbesondere Stellen nach § 35a 
SGB I und § 69 Abs. 2 SGB X, eingeholt werden dürfen, soweit dies erforderlich ist.  
 
Ich habe/Wir haben davon Kenntnis genommen, dass es für die Entscheidung meines/unseres Antrages auf Gewährung 
von oben genannten Leistungen notwendig ist, dass das Jugendamt personenbezogene Daten in erforderlichem Um-
fang verarbeitet. 
 
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmä-
ßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten kann gemäß § 67a SGB X bzw. Artikel 6 Abs. 1 EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) auch 
ohne Einwilligung, aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB VIII erfolgen. 
 
Ich/Wir bestätige/n, dass uns das beigefügte Informationsblatt bezüglich der Erhebung personenbezogener Daten nach 
Artikel 13 und 14 DS-GVO ausgehändigt wurde und ich/wir dieses zur Kenntnis genommen habe/haben.  
 
 
Ort, Datum  Unterschrift 



 

 

Merkblatt 
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 

Datenschutzgrundverordnung 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
diese Informationen dienen der Transparenz und betreffen die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten zum Vollzug des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe. Wenn 
durch den Landkreis Hersfeld-Rotenburg als öffentlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden, bedeutet das, dass Daten z. B. erhoben, gespeichert, ver-
wendet, übermittelt oder gelöscht werden. 
 
Der Schutz von personenbezogenen Daten genießt einen sehr hohen Stellenwert, deshalb erfolgt die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere mit den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) 
und des Sozialgesetzbuches. 
 
Nach Artikel 13 und 14 DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er 
verarbeitet, die in den vorstehenden Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Infor-
mationspflicht kommt dieses Merkblatt nach. 
 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: 
Verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist der Kreisausschuss des Landkreises 
Hersfeld-Rotenburg, Friedloser Str. 12, 36251 Bad Hersfeld 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: 
Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Datenschutzbeauftragte/r, Friedloser Str. 12, 
36251 Bad Hersfeld, E-Mail: datenschutz@hef-rof.de 
 

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
Die personenbezogenen Daten werden durch den Landkreis Hersfeld-Rotenburg zum Zweck der Er-
ledigung der gesetzlichen Aufgaben nach den Bestimmungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) verarbeitet. 
 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten auch zur Durchführung von Erstattungsansprüchen 
zwischen den Trägern der Kinder- und Jugendhilfe oder anderer Stellen oder zur Bekämpfung von 
Leistungsmissbrauch verarbeitet. Dasselbe gilt für die Ausstellung von Bescheinigungen. Im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen werden personenbezogene Daten zu Statistikzwecken verarbeitet. 
 

4. Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden: 
Folgende Kategorien von personenbezogenen Daten können im Rahmen der Erledigung der gesetzli-
chen Aufgaben nach den Bestimmungen des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verarbeitet 
werden: 
- Allgemeine Personendaten (Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, Familienstand etc.) 
- Kennnummern (Sozialversicherungsnummer, Steueridentifikationsnummer etc.) 
- Bankdaten 
- Sachliche Verhältnisse (Einkommen, Kapitalvermögen, Schulden, Eigentum etc.) 
- Gesundheitsdaten (Grad der Schwerbehinderung, medizinische Gutachten etc.) 
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
Ihre Daten werden, wie unter Punkt 4. beschrieben, ausschließlich zur Durchführung der dort genann-
ten gesetzlichen Aufgaben verarbeitet. Soweit im Zusammenhang mit diesen gesetzlichen Aufgaben 
zulässig und erforderlich, erfolgt die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, insbe-
sondere an Behörden, Gerichte, Rechtsbeistände und Verfahrensbeteiligte im Sinne des § 12 SGB X. 
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6. Datenquellen (öffentlich zugänglich)  

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe des Landkreises Hersfeld-Rotenburg kann unter Beachtung 
der gesetzlichen Voraussetzungen personenbezogene Daten auch bei anderen öffentlichen und nicht 
öffentlichen Stellen oder Personen erheben. Dies können z. B. andere Sozialleistungsträger, Jugend-
hilfeträger, Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, Ärzte etc. sein. Darüber hinaus können personenbezo-
gene Daten auch aus öffentlichen Quellen bezogen werden, wie z. B. Internet, Melderegister, Han-
delsregister, Grundbuchämter usw. 
 

7. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel auf der Grundlage Ihrer im Rah-
men der Antragstellung erfolgten Einwilligung in die Datenverarbeitung nach den Bestimmungen des 
Artikels 7 DSGVO. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung bleibt davon unberührt.  
 
Sollten Sie eine solche Einwilligung nicht erteilt haben oder diese widerrufen haben, erfolgt die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten auf Grundlage von § 67a SGB X bzw. Artikel 6 Abs. 1 Buch-
staben c, d und e EU DSGVO wegen der gesetzlichen Verpflichtung zur Erfüllung der Aufgaben nach 
dem SGB VIII. 
 

8. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 
Ihre personenbezogenen Daten werden mindestens für die Dauer der Hilfe- bzw. Leistungsgewährung 
gespeichert. Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten, die für die öffentlich-rechtliche 
Verwaltungstätigkeit, insbesondere für die Durchführung eines Verwaltungsverfahrens, für die jeweili-
ge Aufgabenerfüllung oder für die Feststellung einer Leistung nach den Bestimmungen des SGB VIII, 
erforderlich sind, nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Aufbewahrung gespeichert. Die Aufbewah-
rungsfristen können je nach Einzelfall und Art der gewährten Hilfe/Leistung variieren. 
 

9. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen 
die nachfolgenden Rechte zu: 
 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
 

10. Mitwirkungspflichten, Auskunftspflichten und Folgen der Nichtbeachtung  
Wer Sozialleistungen (das sind Dienst-, Sach- und Geldleistungen) beim öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe des Landkreises Hersfeld-Rotenburg beantragt hat oder erhält, ist zur Mitwirkung verpflich-
tet. Das bedeutet, dass die betroffene Person alle leistungsrelevanten Tatsachen angeben muss, 
ebenso Änderungen in den persönlichen Verhältnissen, die Auswirkungen auf die Leistungsgewäh-
rung haben können. Zu den Mitwirkungspflichten zählen auch die Vorlage von entscheidungsrelevan-
ten Unterlagen, die Zustimmung zur Auskunftseinholung bei Dritten (Schweigepflichtsentbindungen), 
das persönliche Erscheinen beim zuständigen Leistungsträger sowie ggf. die Zustimmung zur Durch-
führung von ärztlichen oder psychologischen Untersuchungsmaßnahmen. Die Mitwirkungspflichten 
ergeben sich aus §§ 60 ff. Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I). Im Falle der Nichtbeachtung kön-
nen die Leistungen versagt oder entzogen werden. Zudem können Sanktionen verhängt werden oder 
Sperrzeiten eintreten. 


